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AKEArbeitskostenerhebung 2020
Angaben zum Unternehmen

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die Erhebung der Struktur der Arbeitskosten (Arbeitskostenerhebung) wird im  
Abstand von vier Jahren durchgeführt. Sie bildet die Arbeitskosten und Arbeitszeiten  
in den Betrieben und Unternehmen ab, insbesondere die über die Bruttoverdienste  
hinausgehenden Kostenbestandteile wie die Sozialleistungen der Arbeitgeber. Die Höhe 
und die strukturelle Zusammensetzung der gesamten Kosten des Produktionsfaktors 
Arbeit ist für die Beurteilung der Wettbewerbsverhältnisse in der deutschen Wirtschaft 
und der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik von Bedeutung. Außerdem bilden die Ergebnisse 
eine wichtige Unterlage für die Vertragsverhandlungen der Tarifparteien. Dem einzelnen 
Unternehmen geben die Daten die Möglichkeit, die Arbeitskosten des eigenen Unter-
nehmens mit dem Durchschnittswert der Branche oder anderer Wirtschaftszweige im 
In- und Ausland zu vergleichen.
Mit der Arbeitskostenerhebung werden darüber hinaus Verpflichtungen gegenüber 
dem Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften zur Lieferung von Daten 
über Arbeitskosten erfüllt. Die Mitgliedstaaten erlangen so vergleichbare Angaben für 
wirtschafts-, sozial- und regionalpolitische Aufgaben. In Deutschland wird die Arbeits-
kostenerhebung als Stichprobenerhebung durchgeführt. Einbezogen werden also nicht 
alle, sondern bundesweit höchstens 34000 repräsentativ ausgewählte Unternehmen  
mit zehn und mehr Arbeitnehmern, die etwa zehn Prozent des Erhebungsbereichs  
abdecken. Hierdurch werden die Erhebungskosten bei den Unternehmen und den  
statistischen Ämtern erheblich reduziert.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
Rechtsgrundlage ist das Verdienststatistikgesetz (VerdStatG) in Verbindung mit dem 
BStatG. Erhoben werden die Angaben zu § 5 Absatz 1 VerdStatG.
Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 8 Absatz 1 VerdStatG in Verbindung mit § 15 
BStatG. Hiernach sind die Inhaberinnen/Inhaber der in die Erhebung einbezogenen 
Erhebungsein heiten sowie die mit deren Leitung Beauftragten im Rahmen der ihnen 
übertragenen Aufgaben und Befugnisse auskunftspflichtig. 
Nach § 11a Absatz 2 BStatG sind alle Unternehmen und Betriebe verpflichtet, ihre  
Meldungen auf elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu übermitteln. Hierzu 
sind die von den statistischen Ämtern zur Verfügung gestellten Online-Verfahren zu 
nutzen. Im begründeten Einzelfall kann eine zeitlich befristete Ausnahme von der Online-
Meldung vereinbart werden. Dies ist auf formlosen Antrag möglich. Die Verpflichtung, die 
geforderten Auskünfte zu erteilen, bleibt jedoch weiterhin bestehen.
Nach § 8 Absatz 2 VerdStatG besteht für Unternehmen, deren Inhaberinnen/Inhaber  
Existenzgründerinnen/Existenzgründer sind, im Kalenderjahr der Betriebseröffnung keine 
Auskunftspflicht. In den beiden folgenden Kalenderjahren besteht dann keine Auskunfts-
pflicht, wenn das Unternehmen im jeweils letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr  
Umsätze in Höhe von weniger als 800 000 Euro erwirtschaftet hat. Gesellschaften  
können sich auf die Befreiung von der Auskunftspflicht berufen, wenn alle an der  
Gesellschaft Beteiligten Existenzgründerinnen/Existenzgründer sind. Nach § 8 Absatz 3  
VerdStatG sind Existenzgründerinnen/Existenzgründer natürliche Personen, die eine 
gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit in Form einer Neugründung, einer Übernahme 
oder einer tätigen Beteiligung aus abhängiger Beschäftigung oder aus der Nichtbeschäf-
tigung heraus aufnehmen. Existenzgründerinnen/Existenzgründer, die von ihrem Recht, 
keine Auskunft zu erteilen, Gebrauch machen wollen, haben das Vorliegen der vorge-
nannten Voraussetzungen nachzuweisen. Es steht ihnen jedoch frei, die Auskünfte zu 
erteilen.
Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder nicht rechtzeitig 
Auskunft, können sie zur Erteilung der Auskunft mit einem Zwangsgeld nach den  
Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der Länder angehalten werden.

1 und nach 
2

1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie  
unter https://www.gesetze-im-internet.de/.

 
Internetseite des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen Union unter https://eur-lex.europa.eu/.
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 – vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 15 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 5 Satz 1 
BStatG eine Auskunft nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder nicht wahrheits-
gemäß erteilt,

 – entgegen § 15 Absatz 3 BStatG eine Antwort nicht in der vorgeschriebenen Form  
erteilt oder

 – entgegen § 11a Absatz 2 Satz 1 BStatG ein dort genanntes Verfahren nicht nutzt.
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet  
werden.
Nach § 15 Absatz 7 BStatG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die  
Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung. 
Soweit die Erteilung der Auskunft freiwillig ist, kann die Einwilligung in die Verarbeitung 
der freiwillig bereitgestellten Angaben jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf wirkt 
erst für die Zukunft. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht 
betroffen.

Geheimhaltung
StatG grundsätzlich geheim gehalten. 

Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben  
übermittelt werden.
Eine Übermittlung von Einzelangaben ist grundsätzlich zulässig an:
 – öffentliche Stellen und Institutionen innerhalb des Statistischen Verbunds, die mit  
der Durchführung einer Bundes- oder europäischen Statistik betraut sind (z. B. die 
Statistischen Ämter der Länder, die Deutsche Bundesbank, das Statistische Amt der 
Europäischen Union [Eurostat]),

 – Dienstleister, zu denen ein Auftragsverhältnis besteht (z. B. ITZBund, Rechnenzentren 
der Länder).

StatG dürfen an die obersten Bundes- und Landesbehörden für die  
Verwendung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der  
Planung, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, vom Statistischen Bundesamt 
und den statistischen Ämtern der Länder Tabellen mit statistischen Ergebnissen  
übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen.

StatG ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen Einrich-
tungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchfüh-
rung wissenschaftlicher Vorhaben
1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert sind, dass 

sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft 
den Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können (faktisch anonymisierte 
Einzelangaben),

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der 
statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Name und Anschrift 
(formal anonymisierte Einzelangaben) zu gewähren, wenn wirksame Vorkehrungen 
zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben erhalten.

Hilfsmerkmale, Identnummer, Löschung, Statistikregister
Name und Anschrift der Erhebungseinheit sowie Name und Kontaktdaten der 
Ansprechperson/-en sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung  
der Erhebung dienen. In den Datensätzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerk-
malen werden diese Hilfsmerkmale nach Abschluss der Überprüfung der Erhebungs- 
und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht. Angaben zu den  
Erhebungsmerkmalen werden solange verarbeitet und gespeichert, wie dies für die  
Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist. 
Name und Anschrift der Erhebungseinheit sowie die Identnummer werden zusammen  
mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen „Wirtschaftszweig“ und „Zahl der  
Beschäftigten“ im Unternehmensregister für statistische Verwendungszwecke  
(Statistik register) gespeichert (§ 13 Absatz 1 BStatG in Verbindung mit § 1 Absatz 1 
Statistik registergesetz).Die verwendete Identnummer dient der Unterscheidung der in  
die Erhebung ein bezogenen Erhebungseinheiten sowie der rationellen Aufbereitung‚ 
und besteht aus einer frei vergebenen laufenden Nummer. Die Identnummer darf in  
den Datensätzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen bis zu 30 Jahren  
aufbewahrt werden. Danach wird sie gelöscht.
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Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten,  
Recht auf Beschwerde
Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet werden, können
 –
 –
 –
 –

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder der  
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Angaben nach Artikel 21  
widersprechen.
Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft die zuständige 
öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Die antrag-
stellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre Identität nachzuweisen, bevor 
weitere Maßnahmen ergriffen werden.
Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen 
können jederzeit an die behördlichen Datenschutzbeauftragten der Statistischen Ämter 
des Bundes und der Länder oder an die jeweils zuständigen Datenschutzaufsichts-
behörden gerichtet werden. Deren Kontaktdaten finden Sie unter  
https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.
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Internetseite des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen Union unter .
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Soweit die Erteilung der Auskunft freiwillig ist, kann die Einwilligung in die Verarbeitung 
der freiwillig bereitgestellten Angaben jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf wirkt 
erst für die Zukunft. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht 
betroffen.

Geheimhaltung

Hilfsmerkmale, Identnummer, Löschung, Statistikregister
Name und Anschrift der Erhebungseinheit sowie Name und Kontaktdaten der Ansprech-

dienen. In den Datensätzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerk malen werden diese 
Hilfsmerkmale nach Abschluss der Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf 
ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht. Angaben zu den Erhebungsmerkmalen 
werden solange verarbeitet und gespeichert, wie dies für die Erfüllung der gesetzlichen 
Verpflichtungen erforderlich ist. 
Name und Anschrift der Erhebungseinheit sowie die Identnummer werden zusammen  
mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen „Wirtschaftszweig“ und „Zahl der  
Beschäftigten“ im Unternehmensregister für statistische Verwendungszwecke (Statistik-

Stat -
registergesetz). Die verwendete Identnummer dient der Unterscheidung der in die  
Erhebung einbezogenen Erhebungseinheiten sowie der rationellen Aufbereitung und  
besteht aus einer frei vergebenen laufenden Nummer. Die Identnummer darf in den  
Datensätzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen bis zu 30 Jahren  
aufbewahrt werden. Danach wird sie gelöscht.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten,  
Recht auf Beschwerde
Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet werden, können
 –
 –
 –
 –

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder der  
 

widersprechen.
Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft die zuständige 
öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Die antrag-
stellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre Identität nachzuweisen, bevor 
weitere Maßnahmen ergriffen werden.

können jederzeit an die behördlichen Datenschutzbeauftragten der Statistischen Ämter 
des Bundes und der Länder oder an die jeweils zuständigen Datenschutzaufsichts-
behörden gerichtet werden. Deren Kontaktdaten finden Sie unter  

.


